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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betr~ffend di~ sch~iftliche Anfrage der 

Abg. Arthold und Genossen vbm 11. De

zember 1987. Nr. 1346/J-NR/87. "For

cierung des Katalysators im gesamten 

KFZ-Bereich" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Ja. die im dem hiefUr erstellten Mängelkatalog festgelegten 

Richtlinien stellen eine ausgezeichnete Unterlage fUr die 

wiederkehrende UberprUfung von Kraftfahrzeugen gern. § 57 a 

KFG dar. 

Zu Frage 2: 

Die zur DurchfUhrung der wiederkehrenden Begutachtung ermäch

tigten Vereine und Gewerbetreibenden werden durch die mit 

Angelegenheiten der Kraftfahrtechnik befaßten technischen 

Abteilungen der Ämter der Landesregierungen (zuständige 

Behörden sind die Landeshauptmänner) Uberwacht undkontrol

liert. Die Richtlinien fUr diese Kontrollen wurden von meinem 

Ressort durch Erlässe festgelegt. 

Zu Frage 3: 

Die von Ihnen angefUhrten Erleichterungen wurden bereits mit 

Erlässen des Bundesministeriums fUr öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr von 15. Dezember 1986 und 31. Juli 1987 ver

wirklicht. Die GebUhrenfrage fällt in die Zuständigkeit d~s 

Bundministeriums fUr Finanzen. 
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Z;u Frage 4 und ~-1.. 

Solche Maßnahmen sind im Kraftfahrrecht nicht vorgesehen. 

Jedenfalls wäre hiebei der Gleichheitsgrundsatz zu berUck

sichtigen. 

Zu Frage 6: 

Der Einbau von ungeregelten Dreiweg-Katalysatoren oder 

sogenannten Mikro-Katalysatoren in bereits zugelassene 

Fahrzeuge ist nur bei wenigenTyp~n m6glich. Voraussetzung 

ist der Betrieb mit unverbleitem Normalbenzin (91 Oktan), ein· 

Alter von h6chstens 3 ~ 5 Jahren und daS Vorhandensein 

vollständiger UmrUstsätze (K~talysator, Auspuffanlage, Teile 

der Benzinversorgung, Adapter fUr den TankeinfUllstutzen und 

EntlUftung) sowie das Vorliegen eines entsprechenden Abgas

gutachtens. Die Kosten für einen derartigen Umbau wUrden 

zwischen S 4.000,- (Mikrokatalysator) und S 10.000,- (ohne 

MwSt) je nach Type fUr den Umbausatz, zuzUglieh etwa 1 - 2 

Stunden Einbauzeit betragen (Preisbasis 1986). Stellt man 

diese AUfwendungen den erzielbaren Schadstoffreduktionen 

gegenUber, so erscheint eine NachrUstpflicht nicht sinnvoll. 

Zu Frage 7: 

Aus technischer Sicht ist auf die Notwendigkeit der Fest

legung der Beschaffenheit des hier offenbar gemeinten Raps

methylesters zu verweisen. Diese Festlegung sollte sinnvol

lerweise durch den einschlägigen Normenausschuß unter Be

teiligung aller betroffenen Kreise erfolgen. Nach Festlegung 

der Kraftstoffeigenschaften wird auch hier die Emissionsbe

grenzung festzulegen sein. 

Wien, am 1988 
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